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AsylbLG: Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) trat am  
1. November 1993 in Kraft. Es regelt die Höhe und Form der Leis-
tungen, die insbesondere asylsuchende und geduldete Personen 
in Deutschland erhalten. Neben den Grundleistungen wird in dem 
Gesetz die Versorgung im Fall von Krankheit, Behinderung und 
Pflegebedürftigkeit geregelt. Das AsylbLG liegt an der Schnittstel-
le von Sozial- und Migrationsrecht. Die angenommene menschen-
rechtliche Transformation (Synonym: Vermenschenrechtlichung) 
untersuchen wir anhand drei untergeordneter Fragestellungen.

FS 1: Inwiefern hat seit 1993 eine menschenrechtliche Transfor-
mation des Asylbewerberleistungsrecht durch Bundesgesetz-
gebung und -gerichte stattgefundenen? Welche Bedeutung 
für die Subjektivierung des Rechtsgebiets hatte dagegen die 
Orientierung an Grundrechten, dem Rechtsstaatsprinzip sowie 
dem Unionsrecht?

Forschungskontext

Fragestellungen

Material und Untersuchungsdesign
Zur Beantwortung der Fragen erheben wir Daten in Form von Dokumenten 
aus Bundesgesetzgebung und Bundesrechtsprechung, die das deutsche 
Migrationsrecht betreffen. 

Datenerhebung

•	Aufbereitung der Dokumente (Anonymisierung, OCR-Erkennung über PDF-Formate 
und Scans, Umwandlung in maschinenlesbare Formate 

•	Einrichtung MySQL-Datenbank in einem Docker-Container
•	Konfiguration der Datenbank mit Apache Solr  

Menschenrechtsnormen: Deutschland ist durch 
Mitgliedschaft in den United Nations (UN) und dem 
Europarat sowie durch Ratifikation zahlreicher 
Menschenrechtsverträge in das internationale und 
europäische Menschenrechtsschutzsystem ein-
gebunden.  Die aus den Menschenrechtsverträgen 
entstehenden individuellen Rechte und Verpflich-
tungen sind völkerrechtlich verbindlich, adressieren 
Staaten und müssen von diesen umgesetzt werden. 

 

Trotz deutlicher Parallelen zu Teilen der rechtsdogmatischen Methoden-
lehre, ist die Anwendung inhaltsanalytischer Methoden in der deutsch-
sprachigen Rechtswissenschaft im Gegensatz zum anglo-amerikanischen 
Raum (z.B. Dobinson & Johns 2007) bisher gering. Unsere Studie sondiert 
das Potenzial einer entsprechenden Integration und versteht sich so auch 
als methodisch innovativ. 

•	Extraktion hervorstechender Fälle
•	qualitative Analyse, orientiert an der inhaltlich 

strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz & 
Rädiker, 2022), computerunterstützt in MAXQDA

Ziel ist die Rekonstruktion der menschenrechtlichen Transformati-
on des AsylbLG als Teil des deutschen Migrationsrechts seit 1993 mit 
dem Fokus auf juristischen Argumentationen (FS: 1,2,3). Dabei wird 
aus der Binnenperspektive des Rechtssystems mit Einbeziehung zi-
vilgesellschaftlicher Akteur:innen (FS: 2) gearbeitet. Die rechtsdog-
matische Methodik der Rechtswissenschaft (z.B. Reimer 2020, 28 
f.), die nach einer kohärenten Auslegung rechtlicher Regelungsma-
terien fragt, wird dabei durch qualitative Forschungsmethoden aus 
den Sozialwissenschaften erweitert.

•	Art. 33 GFK: Non-Refoulement-Prinzip 
•	Art. 3 EMRK: Verbot der Folter
•	Art. 12 UN-Sozialpakt: Recht auf 

Gesundheit
•	Art. 28  UN-KRK: Recht auf Bildung;  

Schule; Berufsausbildung
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DatenauswertungVertiefungsdesign

Ziel ist in einem ersten Schritt einen quantitativen Überblick im Material über die Rezep-
tion von Menschenrechtsnormen zu erhalten, um diese darstellen und in der Vertiefung 
(Burzan 2016, 40 ff.) qualitativ auswerten zu können.
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In dem rechtswissenschaftlichen Teilprojekt MTDM wird die 
Einwirkung von Menschenrechten auf das deutsche Migrati-
onsrecht seit 1993 untersucht. Aktuell führen wir eine Vorstu-
die zum Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) durch. 
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Ausgangslage 
In dem Ausgangsverfahren vor dem LSG Niedersachsen-Bremen (L 8 AY 21/19) halten sich 
die Klägerinnen seit dem 5. August 2017 in Deutschland auf und es stehen Leistungen nach 
§ 3 AsylbLG1 im Zeitraum vom 1. September 2018 bis 30. November 2018 im Streit. In dieser 
Zeit waren die Klägerinnen in einer Zweizimmerwohnung untergebracht. Damals galt § 3 in 
der Fassung folgender Gesetze: 
 

- § 3 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. 
Oktober 2015 mit Wirkung ab dem 24. Oktober 2015 

o davon § 3 Abs. 1 S. 8 geändert durch das Gesetz zur Einführung 
beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 2016 mit Wirkung ab dem 17. März 
2016 

 
Die hier maßgeblichen Regelungen des § 3 lauteten damals wie folgt: 
 

(1) 1[…] Deckung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, 
Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts (notwendiger 
Bedarf). […] 5Zusätzlich werden ihnen Leistungen zur Deckung persönlicher 

§§

•	Drucksachen der 12. bis 20. Wahlperiode (Open Data, DIP)
•	Entscheidungen der Bundesgerichte  

(Anfragen beim BVerfG, BVerwG sowie BSG)
•	unveröffentlichte Entscheidungen; Schriftsätze, Gutachten, 

Stellungnahmen von NGOs für strategische Prozessführung   
(Anfragen bei Pro Asyl e.V., BumF e.V., GFF e.V. und Jumen e.V., 
sowie Kooperationsanwält:innen)

Gefördert durch

KRK, IPwakR

Beispiel Menschenrechtsnormen:

FS 2: Inwiefern lässt sich seit 1993 eine Praxis juristischer In-
terventionen im Wege der Bezugnahme auf Menschenrechte 
durch NGOs im Rahmen ihrer Beteiligung an Produktion und 
Auslegung von Normen des AsylbLG beobachten, welche Men-
schenrechtsnormen werden hier in Bezug genommen und wel-
che Begründungsmuster treten auf? 

FS 3: Mit welchen Normen werden Menschenrechte im Rahmen 
der Produktion und Auslegung des AsylbLG seit 1993 regelmä-
ßig argumentativ kontrastiert, welche Begründungs- und Ent-
scheidungsmuster treten hier auf? 

•	Erstellung von Subkorpora
•	Volltextsuchen nach Menschenrechtsnormen
•	Visualisierung der Ergebnisse 

Die von der DFG geförderte Studie Menschenrechtliche Trans-
formationen des deutschen Migrationsrechts (MTDM) wird an der 
Ernst-Abbe-Hochschule Jena (EAH) durchgeführt und ist Teil 
der interdisziplinären Forschungsgruppe Menschenrechtsdis-
kurse in der Migrationsgesellschaft (MeDiMi). Migrationsrecht: Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz,  

Freizügigkeitsgesetz/EU, Aufenthaltsgesetz,  Asylgesetz, AZR-Gesetz, §§ 42a-42f,  
88a SGB VIII, Asylzuständigkeitsbestimmungsverordnung, Aufenthaltsverordnung, 
Asylbewerberleistungsgesetz, AZRG-Durchführungsverordnung, Integrationskursverordnung, 
Integrationskurstestverordnung, Beschäftigungsverordnung;  historische Fassungen: Asyl-
verfahrensgesetz, Ausländergesetz, Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes


